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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-003984/2022 
an die Kommission 
Artikel 138 der Geschäftsordnung 
Tiziana Beghin (NI), Maria Angela Danzì (NI), Laura Ferrara (NI), Mario Furore (NI), Sabrina 
Pignedoli (NI), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Matjaž Nemec (S&D), Thijs Reuten (S&D), 
Marianne Vind (S&D), Brando Benifei (S&D), Malin Björk (The Left), Antoni Comín i Oliveres 
(NI), Marc Angel (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Gwendoline 
Delbos-Corfield (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Fabio Massimo Castaldo (NI), Cyrus 
Engerer (S&D) 

Betrifft: Rechte von Regenbogenfamilien in Italien 

Das italienische Gesetzesdekret 53/2019 enthält genaue Vorschriften über die Begriffe, die in 
amtlichen Dokumenten und in den Formularen für ihre Beantragung zu verwenden sind. 

Insbesondere wird bei Minderjährigen die Verwendung der Formulierungen „Vater“ und „Mutter“ in 
den für Eltern reservierten Feldern vorgeschrieben, anstelle von neutraleren Optionen wie „Elternteil“, 
wodurch gleichgeschlechtliche Eltern, die ein offizielles Dokument für ihr Kind beantragen (z. B. einen 
Personalausweis oder Reisepass), im besten Fall gedemütigt oder im schlimmsten Fall abgewiesen 
werden. 

Diese Situation verletzt die Rechte gleichgeschlechtlicher Eltern und steht im Widerspruch zu Artikel 
21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts verbietet. Die Charta ist rechtlich gleichrangig mit den Verträgen und hat daher Vorrang 
vor nationalen Rechtsvorschriften. 

Darüber hinaus stehen diese Bestimmungen im Widerspruch zur Strategie für die Gleichstellung von 
LGBTIQ-Personen 2020-2025. 

Kürzlich hat die italienische Justiz diese Praxis als rechtswidrig eingestuft, aber das Urteil beschränkt 
sich auf die Gemeinden, und die Verfahren zur Beantragung der Dokumente bei den zentralen und 
anderen lokalen Verwaltungen (Pässe) bleiben in Kraft. 

1. Ist die Kommission der Auffassung, dass das Dekret Nr. 53/2019 im Widerspruch zur 
europäischen Rechtsordnung steht? 

2. Welche Maßnahmen würde sie ergreifen, um die ordnungsgemäße Anwendung der Charta der 
Grundrechte zu gewährleisten? 

Unterstützer1 

Eingang: 7.12.2022 

                                                      
1  Diese Anfrage wird von einem Mitglied unterstützt, das nicht mit den Verfassern bzw. Verfasserinnen 

identisch ist: Rosa D'Amato(Verts/ALE) 


